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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

Sachen, die sich auf diese Art nicht unterscheiden lassen, wie bares Geld mit anderm baren Gelde vermenget, oder auf

den Ueberbringer lautende Schuldbriefe, sind also in der Regel kein Gegenstand der Eigenthumsklage; wenn nicht

solche Umstände eintreten, aus denen der Kläger sein Eigenthumsrecht beweisen kann, und aus denen der Geklagte

wissen mußte, daß er die Sache sich zuzuwenden nicht berechtiget sey.
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